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Amtsausschuss Büchen 
Der Vorsitzende des Amtsausschusses Büchen 

 
Amtsausschuss Büchen, 17.11.2015 

Einladung 

zur Sitzung des  Amtsausschusses des Amtes Büchen am Montag, den 30.11.2015 
um 18:00 Uhr im  

Tagesordnung 
1)  Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

  
2)  Beschlussfassung über nichtöffentliche Sitzungsteile 

  
3)  Bekanntgabe des Beschlusses aus nichtöffentlicher Sitzung 

  
4)  Niederschrift der letzten Sitzung 

  
5)  Bericht des Amtsvorstehers 

  
6)  Bericht der Verwaltungsleitung 

  
7)  Einwohnerfragestunde 

  
8)  Verabschiedung eines Schiedsmannes 

  
9)  Bestellung eines Schiedsmannes 

  
10)  Bestellung eines Behindertenbeauftragten 

  
11)  Konzeptvorstellung des Fährvereins 

  
12)  3. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015 des Amtes Büchen 

  
13)  Haushaltssatzung und -plan 2016 des Amtes Büchen 

  
14)  Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen 

  
15)  Neufassung der Satzung des Amtes über die Benutzung der 

Unterkünfte für wohnungslose Personen und die Erhebung von 
Gebühren für diese Unterkünfte 

  
16)  Erweiterung des Platzangebotes in der Kindertagesbetreuung des 

Amtes Büchen 
  

17)  Ausschreibung der Gaslieferung für den Zeitraum 01.10.2016-
30.09.2017 

  
18)  Verschiedenes 
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19)  Vertragsangelegenheiten 

  
 
 
 
Bitte prüfen Sie Ihre persönliche Befangenheit nach §22 der Gemeindeordnung. 
 
 
 
gez. Martin Voß  
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Amtsausschuss Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Uwe Benthien 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Verwaltungsausschuss Amt Büchen 05.11.2015 
Amtsausschuss Büchen 30.11.2015 
 
 
 
Beratung: 
 
3. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015 des Amtes Büchen 
 
 
Mit dem Erlass der 3. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 
werden bislang aufgelaufene über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gedeckt. 
 
Im Verwaltungshaushalt kann zunächst der Verwaltungskostenbeitrag des 
Amtes an die Gemeinde Büchen um 54.100 € gekürzt werden. Dies ist in erster Linie 
auf die Minderausgaben im Bereich des Klimaschutzes zurück zu führen, da die 
Personalkosten erst zum 01.12.2015 zum Tragen kommen werden. 
Ansonsten werden die Einnahmen / Ausgaben für die Flüchtlingsunterbringungen in 
diversen Haushaltsstellen dargestellt, dabei wurde darauf geachtet, die einzelnen 
Liegenschaften bzw. Anlagen getrennt voneinander darzustellen. 
Veränderungen haben sich auch im Bereich der Kindergartenabrechnungen 
ergeben. Die Umlage kann um 90.700 € für 2015 gekürzt werden. 
Die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt erhöht sich 
um 69.000 € auf nunmehr 447.300 €. 
 
 
Vermögenshaushalt: 
 
Im Vermögenshaushalt sind notwenige Investitionen zur Unterbringung von 
Flüchtlingen eingestellt worden. 
 
Gegenüber dem 2. Nachtragshaushaltsplan sind weitere Investitionskosten für 
folgende Maßnahmen aufgenommen worden: 
 
Containeranlage II Heesterkamp in Büchen   250.000 € 
Containeranlage in der Gemeinde Müssen   250.000 € 
Erwerb eines Hauses in Büchen, Breslauer Ring  250.000 € 
Erwerb eines Hauses in Müssen, Dorfstraße   250.000 € 
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Diese Investitionen werden  über Darlehensaufnahmen zu finanzieren sein. 
Hierfür soll versucht werden ein Darlehen bei der KfW aufnehmen zu können, da 
hierfür jetzt ein Sonderprogramm aufgelegt wurde, dass für die ersten 10 Jahre eine 
Verzinsung von 0 % vorsieht.  
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Amtsausschuss Büchen beschließt  den vorliegenden Entwurf der 3. 
Nachtragshaushaltssatzung mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan 2015 sowie den 
vorgeschriebenen Anlage.  
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Amtsausschuss Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Uwe Benthien 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Verwaltungsausschuss Amt Büchen 05.11.2015 
Amtsausschuss Büchen 30.11.2015 
 
 
 
Beratung: 
 
Haushaltssatzung und -plan 2016 des Amtes Büchen 
 
 
Der in der Anlage beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 
und den Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 sieht im Verwaltungshaushalt 
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 5.585.600 € und im 
Vermögenshaushalt von jeweils 1.580.900 € vor. In der Haushaltssatzung ist ferner 
der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.500.000 € festgesetzt. 
Kreditaufnahmen sind in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen. Die Gesamtzahl der im 
Stellenplan ausgewiesenen Stellen bleibt unverändert bei 3 Stellen. Der Umlagesatz 
für die Amtsumlage wird gegenüber dem Vorjahr um 1 % auf 18,5 % erhöht. Diese 
Steigerung ergibt sich zum einen aus dem erhöhten Verwaltungskostenbeitrag 
(2.272.400 €) und den vom Amt Büchen zu tragenden Kosten für die Unterkunft der 
Flüchtlinge. 
 
Der Verwaltungshaushalt wird ferner durch eine Entnahme aus der allgemeinen 
Rücklage in Höhe von 200.000 € gestützt.  
 
Im Vermögenshaushalt sind auch für das Jahr 2016 nochmals Investitionskosten für 
die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften bzw. dem Ankauf von weiteren 
Liegenschaften. Diese zusätzlichen Investitionen sind über Kreditaufnahmen zu 
finanzieren. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Amtsausschuss beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit 
den dazugehörenden Haushaltsplan und den erforderlichen Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2016 in der vorgelegten Fassung.  
 
 
 

TOP 13TOP 13

63



 

 

 

64



TOP 13TOP 13

65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



 

 

Amtsausschuss Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Karl-Heinz Jeske 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Amtsausschuss Büchen 30.11.2015 
 
 
 
Beratung: 
 
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen 
 
 
Im Amt Büchen sind zur Zeit (seit 2014) 112 Flüchtlinge Stand (16.11.2015), davon 
33 Kinder und Jugendliche untergebracht. Für das Jahr 2015 ist mit einer weiteren 
Zuweisung von 69 Flüchtlingen zu rechnen. Nach der aktuellen Vorankündigung des 
Kreises aus Oktober sind im kommenden Jahr weitere 252 Flüchtlinge zu erwarten. 
Diese Prognose wird mit Sicherheit durch den hohen Zugang von Flüchtlingen in 
Schleswig-Holstein  noch verändert. 
 
 
Das Amt Büchen ist verantwortlich für die Unterbringung der Flüchtlinge und die 
weiteren sich daraus ergebenden Aufgaben, wie z.B.  Abrechnung, Auszahlung und 
Einrichtung von Wohnungen.  
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist jedoch die Integration der Flüchtlinge in den 
Gemeinden. Diese Aufgabe wird zum größten Teil von ehrenamtlichen Helfern 
übernommen. Zur Unterstützung der Helfer in den Gemeinden wurde eine 
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Amt Büchen und der Arbeiterwohlfahrt 
Schleswig-Holstein geschlossen. Die Vereinbarung beinhaltet hauptsächlich die 
sozialpädagogische  Betreuung in Sammelunterkünften, aber auch in den 
Wohnungen.  
Des weiteren wird die Teilzeitstelle der Ehrenamtskoordinatorin durch diese 
Vereinbarung unterstützt. In den bisher schon vorhandenen und bestellten 
Sammelunterkünften werden deutlich über 200 Flüchtlinge untergebracht. Hierzu ist 
der bisherige Umfang der Kooperationsvereinbarung nicht mehr ausreichend, so 
dass spätestens zum 01.01.2016 die Aufstockung um eine weitere Stelle mit sozial-
pädagogischem Hintergrund erforderlich wird.  
Die Steigerung der Flüchtlingszahlen, die durch den Kreis vorgesehene Erweiterung 
der  Gemeinschaftsunterkunft in Gudow, kombiniert mit einer sowieso steigenden 
Anzahl von  Fällen in der Grundsicherung und der regulären Wohngeldberechnung 
wird in 2016 die umgehende Schaffung einer weiteren Stelle im Bürgerservice zur 
Folge haben.Der Verwaltungsausschuss des Amtes Büchen empfiehlt dem 
Amtsausschuss der Erweiterung des Stellenplanes um eine Stelle im Bürgerservice 
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und die Erweiterung um eine Stelle mit der in einer Kooperationsvereinbarung 
stehenden Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein.  
 
Bisher wurden die uns zugerwiesenen Flüchtlinge in der vorhandenen 
Sammelunterkunft Bahnhofsstraße und in angemieteten, bzw. gekauften Wohnungen 
und Häusern untergebracht. Vorgesehen ist der Erwerb weiterer Häuser in gut 
wiederverkäuflichen Lagen. Angemietet wurden bisher 18 Wohnungen und Häuser in 
den Gemeinden (Büchen, Gudow, Güster, Siebeneichen, Schulendorf, Witzeeze). 
Bis zum Jahresende 2015 werden 3 zusätzliche Sammelunterkünfte in 
Containeranlagen mit über 170 Plätzen in den Gemeinden Müssen und Büchen 
aufgestellt und in Betrieb genommen. Die vereinbarte Mietdauer beträgt 2 Jahre mit 
der Option auf Verlängerung. Die bestehende Sammelunterkunft in der 
Bahnhofstraße wird um ca. 25 Plätze erweitert.  
Der Übergang in die Wohnung erfolgt nach den ersten Deutschunterrichten und einer 
umfassenden Orientierung. Diese vorübergehende Unterbringung in Sammelunter-
künften ermöglicht uns nun die zielgerichtete Suche nach Wohnraum, der zum 
jeweiligen Bedarf passt. 
 
Da die exakten Fertigstellungstermine der neuen Sammelunterkünfte im  Vormonat 
noch nicht feststand, wurde weiterhin parallel Wohnraum angemietet bzw. gekauft. 
Deshalb wird es in den Monaten November und Dezember übergangsweise zu 
direkten Einweisungen in den jetzt schon vorgehaltenen Wohnraum kommen. 
Die vorstehenden Ausführungen beschreiben die bisher veranlassten Maßnahmen 
zur Unterbringung der Flüchtlinge. Sie reichen noch nicht zur Unterbringung, der vom 
Kreis Hzgt. Lauenburg prognostizierten Flüchtlingszahlen für das Amt Büchen 
(Anlage 1: Schreiben des Kreises).  
 
Die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen ist eine Aufgabe der Gemeinden 
unseres Amtes (Anlage 2: Aufteilung auf die Gemeinden des Amtes Büchen).  
Besonders gefordert sind jedoch die Gemeinden mit einer regelmäßigen Anbindung 
im Nahverkehr und der notwendigen Nähe zu Versorgungs- und Dienstleistungs-
einrichtungen. Nach den Prognosezahlen fehlt dem Amt Büchen noch Wohnraum für 
ca. 150 – 200 Flüchtlinge. Nicht berücksichtigt ist dabei die jetzt schon angelaufene 
Familienzusammenführung. Für die kurzfristige Unterbringung ist die Einrichtung 
folgender Notunterkünfte vorgesehen: 
 

1. Wohnwagen  (7x3 Pers.)                                          =  21 Pers. 

2. Bauhof Müssen (bereits aufgestellt)                           =    8 Pers. 

3. Kulturzentrum Witzeeze                                             =    8 Pers. 

4. Dorfgemeinschaftshäuser in den Gemeinden 

5. Alte Schule Gudow                                                     = 30 – 40 Pers. 

6. Sporthalle Güster                                                       = 30 – 40 Pers.  

7. Vorraum Sporthalle Büchen                                        =  8 Pers. 

                                                                                                 ____________ 
 Zus.:        105 – 125 Pers. 

                                                                                                  ===========     
 
Herr Dr. Laubach bittet den Ausschuss die Variante Nr. 5 „Alte Schule Gudow“ als 
mögliche Notunterkunft zu streichen, da die Unterbringung von Flüchtlingen der 
Gemeinde Gudow in dieser Unterkunft nicht möglich ist. Diesem Antrag wird gefolgt; 
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somit sind nachstehende Notunterkünfte vorgesehen: 
 
      1.   Wohnwagen  (7x3 Pers.)                                            =  21 Pers. 

2. Bauhof Müssen (bereits aufgestellt)                          =    8 Pers. 

3. Kulturzentrum Witzeeze                                            =    8 Pers. 

4. Dorfgemeinschaftshäuser in den Gemeinden 

5. Sporthalle Güster                                                        =  30 – 40 Pers.  

6. Vorraum Sporthalle Büchen                                       =  8 Pers. 

                                                                                                 ____________ 
 Zus.:        75 – 85 Pers. 

 
Hierbei kann es sich tatsächlich nur um eine kurzfristige Unterbringung (2-3 Monate) 
handeln, da hier auch die notwendige Betreuung nur bedingt zu realisieren ist. 
Die Anmietung oder der Kauf von weitem Wohnraum kann nur zu einem Teil die 
vorhandene Lücke in der Unterbringung schließen. Außerdem wird sich das 
vorhandene Angebot von kostengünstigen Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt 
durch unser Handeln weiter verringern. Das wird kurzfristig zu einem Wettbewerb um 
Wohnraum zwischen unseren Bürgern und den Flüchtlingen führen. Um diesen 
Trend nicht weiter zu verstärken und trotzdem noch die Unterbringung von 
Flüchtlingen zu ermöglichen, besteht akuter Handlungsbedarf.  
Es gibt die ersten Ansätze in einzelnen Gemeinden, um Alternativen im Wohnungs-
markt anzubieten. Eine Gemeinde erwirbt ein größeres Gebäude. Den dort ent-
stehenden Wohnraum mietet das Amt. Eine andere Gemeinde wird in 2016   35 
WE`s  im sozialen Wohnungsbau errichten um kostengünstige und barrierefreie 
Wohnungen für ihre Bürger, aber auch für Flüchtlinge anbieten zu können. 
Es besteht weiterhin die Möglichkeit in Holzrahmenbauweise schnell und kosten-
günstig Wohnungen in ein- oder zweigeschossiger Bauweise zu erstellen (Anlage 3: 
ein- und zweigeschossiger Holzrahmenbau). Diese Häuser können z.B. vorerst für 
die Unterbringung von Flüchtlingen und später als dauerhafter Wohnraum für die 
Bürger in den Gemeinden genutzt werden. 
Zu den schon bestellten Wohnungen in Containern für die Bahnhofstraße 33 in 
Büchen besteht jetzt die Genehmigung der Kirchengemeinde Büchen-Pötrau zur 
Errichtung von Unterkünften in Holzständerbauweise. Auf den noch nicht überplanten 
Flächen besteht damit die  Möglichkeit 2 -3 Doppelhäuser in eingeschossiger 
Bauweise zu errichten. Sie werden zuerst zur Unterbringung von Flüchtlingen und 
später als dauerhafter Wohnraum genutzt. Die Kosten betragen ca. 140.000 Euro pro 
2 Wohneinheiten zzgl. der Erschließungs- und Einrichtungskosten. In den 
entstehenden 4 – 6 Wohneinheiten können 16 – 24 Flüchtlinge untergebracht 
werden. 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Amtsausschuss beschließt, der Errichtung von 2 – 3 eingeschossigen Gebäuden 
in Holzrahmenbauweise in der Bahnhofstraße 33 in Büchen zuzustimmen. Die 
Gemeinden werden aufgefordert, kurzfristig Flächen (bis 31.12.2015) zur Erstellung 
von Sammelunterkünften oder die Errichtung von Wohnraum in  dauerhaften 
Gebäuden bereitzustellen. Der Amtsvorsteher wird beauftragt, eine eventuelle 
erforderliche Unterbringung in den vorstehend genannten Notunterkünften zu 
organisieren.  
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Fachdienst soziale Leistungen                        Ratzeburg, 16.10.2015 
Az. 260/15-A1a            Herr Bode 
 
 

Unterbringung von Asylbewerbern und Kontingentflüchtlingen  
Kreisinterne Statistik  3. Quartal 2015 

 
 
 
Städte 

Soll am 
30.09.2015 

von GU 
70% 

Ist; Stand 
01.10.2015   in % 

     
+/- 

  
 
Geesthacht 437 - 265 61 -172 

 
Lauenburg mit 
Amt Lütau 224 - 156 70 -68 

 
Mölln  274 - 206 75 -68 

 
Ratzeburg 204 - 128 63 

 
-76 

 
Schwarzenbek 227 - 166 73 -61 

 
Amtsfreie Gemeinde 
 
Wentorf b. Hamburg 179 210 306 171 +127 

 
 
Ämter 
 
Berkenthin 126 - 119 94 -7 

 
Breitenfelde 92 - 35 38 -57 

 
Büchen 202 21  90 45 -112 

 
Hohe Elbgeest 286 - 246 86 -40 

 
Lauenburgische Seen 193 - 108 56 -85 

 
Sandesneben-Nusse 221 - 142 64 -79 

 
Schwarzenbek-Land 135 - 89 66 -46 

      

gesamt 2800  2056 73% -744 
 
 
 

Erläuterung: Die Werte der „IST“-Spalte beinhalten die Anrechnungswerte aus der Spalte 
„von GU“.  
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Amtsausschuss Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Karl-Heinz Jeske 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Amtsausschuss Büchen 30.11.2015 
 
 
 
Beratung: 
 
Neufassung der Satzung des Amtes Büchen über die Benutzung der 
Unterkünfte für wohnungslose Personen  und die Erhebung von Gebühren für 
diese Unterkünfte 
 
 
Am 26.11.2009 hat der Amtsausschuss die Satzung des Amtes Büchen über die 
Unterhaltung und Benutzung der amtlichen Obdachlosenunterkünfte und die Satzung 
über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte des 
Amtes Büchen (Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte) beschlossen. 
 
Wegen der erheblichen Veränderungen in diesem Bereich müssen beide Satzungen 
aufgehoben werden. 
Von Seiten der Verwaltung wird der Beschluss der in der Anlage aufgeführten 
Neufassung empfohlen. Sie ersetzt beide zurzeit noch gültigen o. a. Satzungen. 
 
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner vergangenen Sitzung bereits beraten und 
empfiehlt folgenden Beschluss:  
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Amtsausschuss beschließt, die bisherige Satzung des Amtes Büchen über die 
Unterhaltung und Benutzung der amtlichen Obdachlosenunterkünfte sowie die 
Gebührensatzung für Obdachlosenunterkünfte vom 26.11.2009 aufzuheben und der 
vorgelegten Neufassung der Satzung des Amtes Büchen über die Benutzung der 
Unterkünfte für wohnungslose Personen und die Erhebung von Gebühren für diese 
Unterkünfte zuzustimmen.  
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Anlage  

zur Satzung des Amtes Büchen über die Benutzung der Unterkünfte für wohnungslose Personen 

und die Erhebung von Gebühren für diese Unterkünfte 

 

1. Durch die sich ständig verändernde Lage der derzeitigen Flüchtlings- und Asylsituation, erfolgt eine 

ständige Überarbeitung und Anpassung der Nutzungsgebühren der aufgeführten Einrichtungen. Dies 

ist der Änderung der aufzunehmenden Personenzahlen, des Hinzukommens von Einrichtungen und 

der Inbetriebnahme der aufgeführten Einrichtungen und sich der daraus resultierenden 

Personalkostenverteilung geschuldet. 

 

2. Die Benutzungsgebühren betragen monatlich: 

 - Büchen, Bahnhofstr. 32 – Containeranlage --,-- 

 - Büchen, Bahnhofstr. 33 – Rotsteinhaus 9,84 € / m² 

 - Büchen, Am Hesterkamp – Containeranlage --,-- 

 - Büchen, Eisenbahnerweg – 2 Familienhaus 13,34 € / m² 

 - Müssen, A. von Wachholz Weg – Containeranlage --,-- 

 

3. Der aufgeführten Benutzungsgebühren liegen die Kalkulationen mit Stand vom 22.10.2015 

zugrunde. 
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Satzung des Amtes Büchen                                                                                 

über die Benutzung der Unterkünfte für wohnungslose Personen und die 
Erhebung von Gebühren für diese Unterkünfte 

 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28.02.2003 (GVOBl. 

Schl.-H. S.57) in der zur Zeit geltenden Fassung und der §§ 1,2 und 6 des Kommunalen 

Abgabengesetzes (KAG) vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H.S 362) in der zur Zeit geltenden 

Fassung, wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vom             2015 folgende 

Satzung erlassen: 

§ 1 -  Unterkünfte 

Das Amt Büchen betreibt öffentliche Einrichtungen an verschiedenen Standorten. Die Einrichtungen 

sind in der Anlage zur Satzung aufgeführt. 

Unterkünfte in diesen Liegenschaften sind die zugewiesenen Wohnräume sowie gemeinsamen 

Anlagen, z.B. Flure, Toiletten, Waschräume , Hofflächen. 

 

§ 2 -  Zweck der Unterkünfte 

Das Amt Büchen betreibt die öffentliche Einrichtung zum Zweck der vorübergehenden Unterbringung 

von wohnungslosen Personen aus dem Amtsgebiet sowie dem Amt zugewiesenen Personen, die 

zum Zeitpunkt der Zuweisung als wohnungslose Personen zu betrachten sind. 

 

§ 3 – Benutzungsverhältnis 

Zwischen dem Amt Büchen als Nutzungsberechtigte der Liegenschaften und der jeweiligen 

wohnungslosen Person (Benutzer) besteht ein öffentlich rechtliches Benutzungsverhältnis ohne 

jegliche Ansprüche aus zivilrechtlichen Normen für Mietvertragsverhältnisse. 

 

§ 4 – Verwaltung 

(1) Die Einweisung von Wohnungslosen obliegt dem Fachbereich 3 als zuständige örtliche 
Ordnungsbehörde 

(2) Die Bewirtschaftung der Liegenschaften/ Unterkünfte  obliegt dem Fachbereich 2 / 
Liegenschaftsverwaltung.  Die dieser Satzung  als Anlage beigefügten Berechnungen der  
Nutzungsgebühren werden von der Liegenschaftsabteilung in jährlichen Abständen neu 
berechnet . Eine Satzungsänderung ist hierfür nicht erforderlich.  

(3) Die Benutzer  haben den Anordnungen der zuständigen Personen Folge zu leisten; gleiches 
gilt für Besucherinnen und Besucher . Die Anordnungen können im Wege des 
Verwaltungszwanges durchgesetzt werden. 

 

§ 5 – Einweisung 

(1) Die Unterkünfte dürfen nur aufgrund einer ordnungsbehördlichen Einweisungsverfügung 
benutzt werden. 

(2) Die Benutzer sind nicht berechtigt, den Gebrauch der Unterkunft Dritten zu überlassen. 
(3) Ohne Zustimmung des Amtes Büchen dürfen keine weiteren Personen in der Unterkunft 

aufgenommen werden. 
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(4) Besucherinnen und Besucher haben die Unterkunft bis 22:00 Uhr zu verlassen; Ausnahmen 
erteilt das Amt Büchen auf Antrag der Benutzer im Einzelfall. 

(5) Die Benutzungsdauer der Unterkunft ist auf die notwendige  Zeit beschränkt. 
(6) Die Einweisungsverfügung kann zum Zwecke der Umsetzung oder Räumung   jederzeit 

widerrufen werden, wenn u.a.  
- es der Zweck der öffentlichen Einrichtung erfordert 

- gegen die Benutzungsordnung verstoßen wird 

- die Nutzungsgebühr nicht entrichtet wird 

- Anordnungen des Amtes Büchen nicht befolgt werden 

- es zur Aufrechterhaltung der Ordnung in den Unterkünften erforderlich wird 

 

§ 6 – Ordnung 

(1) Die Unterkünfte und gemeinsamen Anlagen sind von den Benutzern sauber zu halten und 
pfleglich zu behandeln. 

(2) Die Wohnräume dürfen nur zu Wohnzwecken benutzt werden. 
(3) Die gemeinsamen Anlagen sind regelmäßig zu säubern. Außergewöhnliche 

Verschmutzungen sind unverzüglich durch den Verursacher/ die Verursacherin zu beseitigen. 
(4) Jegliche Eingriffe/ Veränderungen in die Installationen der elektrischen Anlage sowie  der 

Heizungs- sowie Wasserver- und Entsorgungsanlage sind untersagt. Schäden sind 
umgehend an das Amt Büchen zu melden. 

(5) Strafrechtlich und ordnungsrechtlich  relevante  Störungen durch den Benutzer oder seiner 
Besucherinnen und Besucher berechtigen das Amt Büchen zum sofortigen Widerruf der 
Einweisungsverfügung oder zur Umquartierung des  störenden Benutzers. 

 

§ 7 – Halten von Tieren 

Das Halten von Tieren jeglicher Art in der Einrichtung oder auf dem Außengelände ist untersagt.   

 

§ 8 – Gewerbliche Nutzung und Außenwerbung 

Die benutzten Unterkünfte dürfen weder für gewerbliche Zwecke, noch für Außenwerbung genutzt 

werden. Das Amt Büchen kann in begründeten Fällen zur Existenzsicherung selbständiger 

Gewerbetreibender Ausnahmen zulassen. 

 

§ 9 – Benutzungsgebühr 

Für die Benutzung der Unterkünfte ist eine Gebühr nach Maßgabe dieser Satzung zu entrichten. 

 

§ 10 – Gebührenpflichtige Personen 

(1) Gebührenschuldner(in) ist, wer eine  Unterkunft in Anspruch nimmt. 
 

(2) Nehmen mehrere Personen eines Familienverbandes eine Unterkunft in Anspruch, ist der 
Haushaltsvorstand gebührenpflichtig. Eheleute haften stets, volljährige Haushaltsangehörige 
nur dann gesamtschuldnerisch, wenn sie die Unterkunft des Haushaltsvorstandes teilen. 
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§ 11 – Bemessung und Höhe der Benutzungsgebühren 

(1) Die Gebühr wird nach der Größe und der Ausstattung der zugewiesenen Unterkunft berechnet 
und durch einen Bescheid festgesetzt.  

(2) Die Höhe der monatlichen Benutzungsgebühr richtet sich nach dem dieser Satzung als 
Anlage beigefügten Gebührenverzeichnis.  

(3) Wird die Unterkunft keinen vollen Monat genutzt, so wird die Benutzungsgebühr anteilig mit 
1/30 pro Tag berechnet. 
 
 

§ 12 – Entstehung der Gebührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht mit dem ersten Tag der jeweiligen Benutzung der Unterkunft und endet 

mit dem Tag der Räumung der Unterkunft. 

 

§ 13 – Fälligkeit der Benutzungsgebühr 

(1) Die Benutzungsgebühr ist bis zum dritten Tage nach Zustellung des Gebührenbescheides 
und später laufend ohne besondere Aufforderung bis zum dritten Tage eines jeden Monats 
für den laufenden Monat fällig.  
 

(2) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbindet den Benutzer nicht von der 
Verpflichtung der Zahlung der festgesetzten Benutzungsgebühr. 

 

§ 14 – Datenschutz 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflicht  und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung  ist die Verwendung der erforderlichen 
personenbezogenen Daten zulässig.  

(2) Das Amt Büchen ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen für nach 
Abs.1 anfallende Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den nach dieser Satzung 
erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung nach 
dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten. 

 

§ 15 – Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom             in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzung des Amtes 

Büchen über die Unterhaltung und Benutzung der amtlichen Obdachlosenunterkünfte vom 

26.11.2009 sowie die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 

Obdachlosenunterkünfte des Amtes Büchen (Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte) vom 

26.11.2009 jeweils in der zurzeit geltenden Fassung außer Kraft. 

 

Büchen, den    L.S. 

 

___________________________ 

              Martin Voss 
            Amtsvorsteher 
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Amtsausschuss Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Lars Frank 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Amtsausschuss Büchen 30.11.2015 
 
 
 
Beratung: 
 
Erweiterung des Platzangebotes in den Kindertagesstätten des Amtes Büchen 
 
 
Der Ausbau der Kindertagesbetreuung ist auch im Amt Büchen eine 
Grundvoraussetzung für die Entwicklung der amtsangehörigen Gemeinden. 
 
Im Rahmen einer Bedarfsabfrage hat das Amt Büchen dem Kreis Herzogtum 
Lauenburg am 26.03.2015 mitgeteilt, dass es unter Berücksichtigung von Faktoren 
wie der Entwicklung von Baugebieten sowie dem sich ändernden Betreuungsbedarf 
von Seiten der Eltern insgesamt weitere 50 Elementar- sowie 25 Krippenplätze für 
erforderlich hält. Die Plätze sollen perspektivisch betrachtet in Witzeeze, Büchen und 
Müssen entstehen. 
 
Nachdem die Teilfachplanungsgruppe des Kreis Herzogtum Lauenburg in ihrer 
darauf folgenden Sitzung über den zusätzlichen Bedarf beraten hat, wurde dem Amt 
Büchen eine Zusage zur Einrichtung einer weiteren Familiengruppe mit 10 
Elementar- sowie 5 Krippenplätzen im Regionalen Kulturzentrum Witzeeze in 
Aussicht gestellt. Dies galt auch für die Förderung der Kosten für die erforderlichen 
Umbaumaßnahmen, die aufgrund einer groben Schätzung mit 100.000,00 Euro 
dargestellt wurden. 
 
Im Anschluss daran beriet der Ausschuss zur Kindertagesbetreuung in seiner 
Sitzung vom 15.09.2015 nochmals über den Standort und fasste den Beschluss, die 
Standorterweiterung Witzeeze aufgrund der Flüchtlingssituation zunächst für eine 
mögliche Unterbringung von Menschen zurückzustellen.  
 
Der für die Entscheidung zuständige Jugendhilfeausschuss entsprach der 
Auffassung des Jugendhilfeausschusses am 01.10.2015 und stimmte dem Ausbau 
der Kindertagesstätte Büchen-Schulweg mit einer weiteren Familiengruppe zu. 
Zudem wurden 225.000 Euro Fördermittel für die anfallenden Investitionskosten in 
Aussicht gestellt. 
 
Aufgrund der Intervention des Bürgermeisters der Gemeinde Witzeeze, Herrn 
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Gabriel, erfolgte im darauf folgenden Ausschuss für die Kindertagesbetreuung am 
03.11.2015 eine erneute Beratung über die Standorterweiterung Büchen. 
Insbesondere vor dem Hintergrund der kalkulierten Investitionskosten in Höhe von 
etwa 550.000,00 Euro, die an diesem Abend erstmalig vorlagen, fasste der 
Ausschuss aber keinen Beschluss, sondern verwies die endgültige Entscheidung an 
den Amtsausschuss. 
 
Unter Berücksichtigung der noch immer unser Amtsgebiet erreichenden Flüchtlinge 
muss das Amt an einer Erweiterung des Angebotes festhalten, da auch die 
Menschen ab einem bestimmten Aufenthaltsstatus einen Anspruch auf einen 
Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte haben. 
 
Das Amt Büchen sollte an der gegenüber dem Kreis mit Schreiben vom 26.03.2015 
angezeigten Auffassung zum zukünftigen Platzbedarf in seinem Bereich festhalten 
und an den Standorterweiterungen in Büchen, Witzeeze und Müssen festhalten. 
 
Insbesondere für die Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien mit einen nicht 
christlichen Glauben ist eine Erweiterung der nicht konfessionsgebundenen 
Kindertagesstätte in Büchen-Schulweg sinnvoll. 
 
Folgendes Vorgehen wäre möglich: 
 

 Das Amt Büchen hält an einer Erweiterung der Kindertagesstätte Büchen-
Schulweg fest. Die Gruppenart sowie die Bauart und die Ausstattung und die 
daraus resultierenden Kosten werden im Ausschuss zur 
Kindertagesbetreuung gesondert beraten und zum Beschluss an den 
Amtsausschuss weitergeleitet. Auch der Zeitpunkt der Umsetzung ist noch zu 
beraten. 
 

 In der Gemeinde Witzeeze wird ein Kinderspielkreis eingerichtet, der sich -wie 
in der Gemeinde Müssen auch- in Trägerschaft der Gemeinde Witzeeze 
befinden könnte; die Öffnungszeiten betragen bis zu 19,5 Stunden in der 
Woche. Die erforderlichen Umbaukosten für das Regionale Kulturzentrum 
trägt die Gemeinde. Von Seiten des Amtes wird beim Kreis beantragt, auch 
diese Einrichtung mit in den Kindertagesstättenbedarfsplan aufzunehmen, um 
eine Betriebskostenförderung zu erhalten. Zudem erhält die Gemeinde 
Witzeeze einen noch abzustimmenden Zuschuss von Seiten des Amtes für 
die Unterhaltung der Einrichtung. Ein gleicher Zuschuss würde in diesem Fall 
aber auch an die Gemeinde Müssen gezahlt werden, die bereits einen 
Spielkreis unterhält und damit zusätzliche Betreuungsplätze im Amtsgebiet zur 
Verfügung stellt. 

 

 Die Betreuungszeiten in der Kindertagesstätte Witzeeze werden an die 
Betreuungszeiten angepasst, die auch in der Trammer Einrichtung angeboten 
werden (7.30 Uhr bis 15.30 Uhr). Diese Maßnahme wird unter den Vorbehalt 
des tatsächlichen Elternbedarfs gestellt werden. 
 

Für die Umsetzung der Maßnahme müssen Gespräche mit der Gemeinde Witzeeze 
geführt werden.  
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Beschlussempfehlung: 
Der Amtsausschuss spricht sich für den Ausbau von Betreuungsplätzen in der 
Kindertagesbetreuung am Standort Büchen aus. Die Anzahl der Plätze, sowie Bauart 
und Ausstattung sind im Ausschuss zur Kindertagesbetreuung zu einem späteren 
Zeitpunkt zu beraten und im Amtsausschuss zu beschließen. Der Amtsausschuss 
stimmt zusätzlich auch einem Ausbau der Kindertagesbetreuung in der Gemeinde 
Witzeeze, unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kreises, zu. Details zur 
Erweiterung der Kindertagesbetreuung am Standort Witzeeze sind mit der Gemeinde 
Witzeeze abzustimmen und dem Ausschuss zur Kindertagesbetreuung vorzulegen. 
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Amtsausschuss Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
 Britta.Kiehn-Meier 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Amtsausschuss Büchen 30.11.2015 
 
 
 
Beratung: 
 
Ausschreibung der Gaslieferung für den Zeitraum 01.10.2016-30.09.2017 
 
 

Der Rahmenvertrag für die Gaslieferung mit den Abnahmestellen des Amtes Büchen endet 
am 30.09.2016. 
Der Preis für Gas ist zurzeit sehr günstig, wie die folgende Abbildung der Preisentwicklung an 
der Leipziger Börse zeigt: 

 
 
Für eine freihändige Vergabe gelten noch bis zum 31.12.2015 erhöhte Wertgrenzen, so dass 
die Ausschreibung der Gaslieferung im Rahmen einer freihändigen Vergabe möglich ist. 
Für die Vergabe sollen mehrere Versorger angeschrieben werden. Ausgeschrieben wird der 
reine Energiepreis, welcher als einziges Kriterium für die Zuschlagserteilung herangezogen 
wird. 
 
Beschlussempfehlung: 

Das Amt Büchen beteiligt sich an der Ausschreibung für die Gaslieferung der Abnahmestellen 
des Amtes Büchen für den Zeitraum 01.10.2016-30.09.2017. 
Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. 
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